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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2025

§ 4

Aufsichtspersonen

 

(1) Aufsichtspersonen im Sinne dieses Gesetzes sind

a) die Erziehungsberechtigten und

b) volljährige Personen, denen die Aufsicht über ein Kind oder einen Jugendlichen vom Erziehungsberechtigten

vorübergehend oder auf Dauer übertragen wurde.

 

(2) In begründeten Ausnahmefällen dürfen die Erziehungsberechtigten vorübergehend die Aufsicht über ihre Kinder

auch von nicht volljährigen Personen ausüben lassen. Dabei darf die Aufsicht über noch nicht schulp9ichtige Kinder

nur von mindestens zwei Jahre älteren schulp9ichtigen Kindern oder Jugendlichen und die Aufsicht über schulp9ichtige

Kinder nur von mindestens zwei Jahre älteren Kindern oder Jugendlichen ausgeübt werden.
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